
Stadt Bielefeld 
Der Oberbürgermeister 
 
 

Bekanntmachung  
 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2022 gemäß § 2 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 41 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) beschlossen, den Bebauungsplan Nr. III/3/27.02 „Bildungscampus Her-
forder Straße/ Feldstraße“ für das Gebiet südlich der Herforder Straße, westlich der Feld-
straße, nördlich der Flurstücke 1219, 1542 und 1570 sowie östlich der Flurstücke 14, 1118, 
1156 und 1335 – Stadtbezirk Mitte – aufzustellen und den Flächennutzungsplan im Parallel-
verfahren zu ändern (264. Änderung „Bildungscampus Herforder Straße/ Feldstraße“). 
 
 
Die Beschlüsse haben den folgenden Wortlaut: 
 

1. Der Bebauungsplan Nr. III/3/27.02 für das Gebiet südlich der Herforder Straße, west-
lich der Feldstraße, nördlich der Flurstücke 1219, 1542 und 1570 sowie östlich der 
Flurstücke 14, 1118, 1156 und 1335 ist im Sinne des § 30 Baugesetzbuch (BauGB) 
neu aufzustellen. Für die genauen Grenzen des Plangebietes ist die im Abgrenzungs-
plan mit blauer Farbe vorgenommene Umrandung verbindlich.  

2. Der Flächennutzungsplan ist im Rahmen der 264. Änderung „Bildungscampus Herfor-
der Straße/ Feldstraße“ gemäß § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren zu ändern.  

3. Der Aufstellungsbeschluss und der Änderungsbeschluss sind gemäß § 2 (1) BauGB 
öffentlich bekannt zu machen. 
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Die durchgehende Linie in dem vorstehenden Planausschnitt zeigt die Geltungsbereiche des 
Bebauungsplanes und der Flächennutzungsplanänderung. Für die genauen Grenzen sind die 
Eintragungen in den Plänen des Bauamtes verbindlich. 
 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und der Änderungsbeschluss für 
den Flächennutzungsplan werden hiermit gemäß §§ 2 Abs. 1 und 1 Abs. 8 BauGB öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Die Unterlagen zum Aufstellungsbeschluss mit Abgrenzungsplan sowie zur Flächennutzungs-
planänderung können in der Bauberatung des Bauamtes, August-Bebel-Straße 92 (Erdge-
schoss, Flur C, Raum 041), 33602 Bielefeld von montags bis mittwochs von 8.30 bis 17.00 
Uhr, donnerstags von 8.30 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 14.00 Uhr, sowie im Internet 
unter www.bielefeld.de in der Rubrik „Stadt.Entwicklung“, Unterpunkt „Planen“ eingesehen 
werden. 
 
 
 
Bielefeld, den 06.12.2022 
 
 
 
 Clausen 
 Oberbürgermeister 
 
 
 
 


